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Vorwort zur 2. Auflage

Mit dem Gesetz zur Änderung des Bundesarchivgesetzes, des Stasi-Unterla-
gen-Gesetzes und zur Einrichtung einer oder eines SED-Opferbeauftragten
hat der Gesetzgeber neben der Eingliederung des Archivs des Bundesbeauf-
tragten für die Unterlagen der Staatsicherheit auch die Anpassung des Bun-
desarchivgesetzes an die Datenschutzgesetzgebung durchgeführt. Ebenso
hat die höchstrichterliche Rechtsprechung des BVerwG mit einer Reihe von
wegweisenden Urteilen (so zum Beispiel im Fall „Alois Brunner“ gegen das
BVerfSch) eine Überarbeitung der ersten Auflage erforderlich gemacht. Der
Kritik haben wir uns mit Freude gestellt und diese, wo berechtigt, in die
neue Auflage aufgenommen. Wir danken allen wohlmeinenden Kritikern
für deren Hinweise. In einer Zeit, in der auch die Narrative zu zeitgenössi-
schen Fragen immer unterschiedlicher werden, kommt dem Archivrecht
eine immer größere Bedeutung bei der Bewertung und Neubewertung der
Vergangenheit zu.

Ich danke meinen Mitarbeitern Frau Dr. Weronika Hyjek und Herrn Bal-
thasar von Stülpnagel für ihre umsichtige und genaue Arbeit.

 

Berlin, Mai 2021 Dr. Christoph J. Partsch
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Vorwort

„Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren Maxi-
me sich nicht mit der Publizität verträgt, sind unrecht.“1

Deutschland hat bis heute nicht die Vorstellungen erreicht, die die Aufklä-
rung im 18. und 19. Jahrhundert an die Publizität öffentlichen Handelns
gestellt hat. Erst mit der Verabschiedung des BArchG 1988 begann ein vor-
sichtiger Prozess der Annäherung an die eigene Geschichte. Das Bundesar-
chiv als Gedächtnis des Staates wie als Ort der Selbstvergewisserung eines
demokratischen Rechtsstaats gewann an Bedeutung. Mit dem neuen
BArchG von 2017 wurde diese positive Entwicklung abgebrochen und ein
Schlussstrich unter die Aufklärung der nationalsozialistischen Verbrechen
und Vergangenheit im sensiblen Bereich der Nachrichtendienste gezogen.
Parallel wird eine staatsautoritäre Forschung zu diesen Bereichen angebo-
ten, die ohne Quellen und pluralistische Forschungsfreiheit auskommen
will. Es bleibt abzuwarten, ob die Gerichte diesen Schlussstrich ebenso kri-
tiklos wie bisher auch zukünftig nachvollziehen.

Die Digitalisierung stellt die zweite grosse Herausforderung für das Archiv-
wesen dar. Auch hier ist noch nicht klar, ob die Chancen dieser Entwick-
lung für die Auswertung von Dokumenten zu Gunsten der Forschung aus-
reichend verstanden und genutzt werden.

Die Zivilgesellschaft hat mit einer Reihe von innovativen Klagen gezeigt,
dass sie die Monopolisierung des historischen Wissens in staatlicher Hand
und den damit verbundenen Verlust an Erkenntnis immer weniger akzep-
tiert. Die durch das neue BArchG beabsichtigte Erschwerung des archiv-
rechtlichen Zugangs riskiert somit auch die Legitimität staatlichen Han-
delns.

Ich danke daher meinen Mitkommentatoren, dass es ihnen angesichts die-
ser divergierenden Bestrebungen gelungen ist, eine klare Wegführung durch
das BArchG zu erstellen. Ich danke insbesondere Frau Referendarin in spe
Claudia Schindler, die maßgeblich zur Erstellung dieses Kommentars beige-
tragen hat, sowie Frau Rechtsanwältin Katharina Rogge. Weiterhin danke
ich Frau Desens-Mahrhofer sowie Frau Nestmann für die Unterstützung
bei der Erstellung dieses Kommentars.

Insbesondere danke ich der Justiziarin der Axel Springer SE Frau Karina
Hesse, ohne die die Führung der archivrechtlichen Verfahren nicht möglich
gewesen wäre, und Herrn Hans Wilhelm Saure, der als investigativer Jour-
nalist der Bild Zeitung und Forscher immer wieder das Recht auf Recher-
che durchgesetzt hat.

Für Anregung und Kritik zur Verbesserung bin ich jederzeit dankbar.

Berlin, Februar 2019 Dr. Christoph J. Partsch

1 Kant, Vom Ewigen Frieden, abgedruckt in Über den Gemeinspruch: Das mag in der
Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, Philosophische Bibliothek Bd.
443, Hamburg 1992, S. 97.
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